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Die Antwort auf Gebührensätze ohne 
Steigerungsmöglichkeit und mehr als 
1.300 Zuschlagsziffern in der GOÄneu gibt 
der BDIZ EDI mit der BDIZ EDI-Tabelle 2025 
für die Zahnarztpraxen. Der Mindesthono-
rarumsatzbedarf pro Stunde wird jährlich 
moderat nach oben angepasst. 2025 be-
trägt er 417 Euro für die kleine Zahnarzt-
praxis. Auch die niedergelassenen (Fach-)
Ärzte müssen betriebswirtschaftlich vor-
gehen. 

Ein In� ationsausgleich fehlt sowohl für 
die Zahnärzte, deren GOZ-Punktwert seit 
35 Jahren nicht erhöht wurde, als auch 
für Ärzte in der GOÄneu (siehe auch Gra-
� k). Die GOÄneu bringt keine Anpassung 
an die wirtschaftliche Entwicklung seit 
1996. Der BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Tho-
mas Ratajczak stellt dazu fest: „Hätte man 
den GOÄ-Punktwert wenigstens im Zeit-
raum ab 1991 um 57,4 Basispunkte ver-
ändert, müsste er heute statt bei 11,4 DPf 
bei 21,97 DPf = 11,233719 Cent liegen. 
Stattdessen liegt er seit 1996 unverändert 
bei 5,828727 Cent.“ 

Während die Mehrheit der Ärzte in Kran-
kenhäusern, MVZs und ähnlichen Ein-
richtungen angestellt sind und Gehälter 

beziehen, sind die Zahnärzte in Deutsch-
land noch überwiegend in eigener Praxis 
tätig oder umsatzbeteiligt und tragen da-
mit unternehmerische Verantwortung. Mit 
der BDIZ EDI-Tabelle lassen sich der eigene 
betriebswirtschaftliche Minutenwert leicht 
errechnen und die Basiswerte entspre-
chend anpassen. „Damit lässt sich Zahn-
medizin nach State of the Art mit ange-
messenen Honoraren anbieten“, sagt 
BDIZ EDI-Präsident Christian Berger, der 
die Tabelle jährlich neu für den Praxisall-
tag justiert. 

Um die Parodontitistherapie gemäß S3-
Leitlinie entsprechend den aktuellen wis-
senschaftlichen Standards durchzuführen, 
hat Christian Berger mit Unterstützung von 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak und Abrech-

nungsexpertin Kerstin Salhoff auch 2025 
die Positionen in der Parodontologie mit 
entsprechenden Analogpositionen verse-
hen, „denn diese Leistungen werden heute 
ganz anders ausgeführt als 1988 zur Auf-
nahme, Beschreibung und Bewertung im 
Gebührenverzeichnis“, so Berger. 

Die BDIZ EDI-Tabelle 2025 zeigt alle zahn-
ärztlichen Leistungsbereiche. Inzwischen 
sind 223 Leistungen im BEMA besser do-
tiert als im 2,3-fachen Steigerungssatz
von GOZ und GOÄ (GOZ: 102, GOÄ: 125). 
Inzwischen reicht auch der 3,5-fache Satz 
der GOZ oft nicht mehr aus. 

Die BDIZ EDI-Tabelle 2025 ist über den 
Online-Shop des BDIZ EDI zum Preis von 
45 Euro bestellbar. 

Neue BDIZ EDI-Tabelle 
weist den Weg aus der 

jahrzehntelangen Stagnation 
beim GOZ-Punktwert

Seit über zwei Jahrzehnten gibt es die BDIZ EDI-Tabelle, die auf einen Blick den Vergleich zwischen BEMA und GOZ/GOÄ
preislich und zeitlich abbildet. Angesichts der wirtschaftlichen Situation der Praxen und der drohenden GOÄneu, die 
der Deutsche Ärztetag Ende Mai auf den Weg gebracht hat, ist diese Tabelle so wertvoll wie nie. 

• Wire-O-Bindung, 46 Seiten im Format 297 x 148 mm

• Enhält alle relevanten Abrechnungsleistungen im BEMA, der GOZ und der GOÄ

• Enthält konkrete Vorschläge zur Analogabrechnung

• Enhält Zeitangaben in Minuten, berechnet nach dem Honorarumsatz/h von 417 Euro

• Ermöglicht den direkten Vergleich zwischen BEMA und GOZ/GOÄ 2,3-fach

• Preis: 45 Euro zzgl. Versandgebühren; bestellbar: www.bdizedi.org/shop/
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